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LÜHLEEEEEEEL 
8. Sitzung des Kreisausschusses 
Vollzug des Ausländergesetzes; 

Befristung der Wirkung des Aufenthaltsverbotes in der Bundesrepublik Deutschland vom 19. 10. 1962 auf den 31. 8. 1978 
für den italienischen Staatsangehörigen IPPOLITO Sebastian, geb. 31.1. 1909 in Francavilla/Italien. z. Zr. unbe- 
kannten Aufenthaltes 

Militärische Truppenubungen 
Einheiten der amerikanischen Streitkräfte 
Einheiten der Bundeswehr 

Staatliche Sonderkörung des Tierzuchstamres Wertingen und Absatzveranstaltungen der Nordschwähischen Tierzuchtverbände 
Vollzug der Wassergesetze; 

Festsetzung eine: Iflnkwasserschutzgehietas für die Wasserversorgungsanlage des Marktes Fischach 

8. Sitzung des Kreisausschusses 

Die nächste Sitzung des Kreisausschusses findet am 
Montag, 9. Oktober 1978, 14. 00 Uhr 
im Kreisjugendheim Dinkelscherben 

Sfaü. 

TAGESORDNUNG 
Öffentliche Sitzung: 

1. Eröffnung und Besichtigung des Waldlehrpfades beim Kreis- 
jugendheim Dinkelschetben 

2. Fachakademie für Hauswirtschaft Maria Stern; 
Förderung durch den Landkreis 

3. Verschiedenes 
4. Wünsche und Anträge 

Nichtöfientliche Sitzung: 

5. Dienstgebäude des Landkreises; 
Übertragung des Heimfallanspruehes auf das neue Dienst- 
gebäude 

6. Weitere Verwendung der Dienstgebäude in Schwabmunchen 
7. Verschiedenes. 

Augsburg, 28. 9. 1978 O14 

—- uemlest-adulug 

Vollzug des Ausländergesetzes; 
Befrismng der Wirkung des Aufenmaltsverbotes in der Bun- 
desrepublik Deutschland vom 19. 10. 1962 auf den 31. 8. 1978 
für den italienischen Staatsangehörigen IPPOLXTO Sebastian, 
geb. 31. l. 1909 in Francavilla/Italien, z.7.t. unbekannten 
Aufenthaltes 

- Öffentliche Zustellung — 

Das Landratsamt Augsburg hat mit Bescheid vom 4. 9. 1978 
die Wirkung des gegen den italienischen Staatsangehörigen 
IPPOLI T0 Sebastian, geb. 31. 1. 1909 in Francavilla/Iialien. 
erlassenen Aufenthalts/erwies vom 19. l0. 1962 auf den 
31. 8. 1978 befristet. Der Bescheid vom 4. 9. 1978 kann beim 
[Andratsanu Augsburg (Ausländeramt), Zimmer 104, einge- 
sehen bez. von dem Genannten abgeholt werden. 
Augsburg, 27. 9. 1978 152 

Militärische Truggenubunge n 

Einheiten der amerikanischen Streitkräfte führen in der Zelt 
vom 1. bis 30. l1. 1978 Übungen durch. von deneflu-adas 
Gebiet des Landkreises Augsburg südlich der B 30D berührt 
wird. 

Etwaige Einwendungen gegen die Übungen sind dem Lav 
ratsamt Augsburg sofort nritzuteilen. 
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Übungsschäden. welche diese Streitkräfte verursacht ha- 
ben, sind 

a) innerhalb von drei Monaten ab Kenntnis des Schadens 
und der für die Verantwortlichkeit der Streitkräfte maß— 
gebenden Umstände beim Amt für Verteidigungslasten in 
9 München l5, Grimmstr. 1, anzumelden oder 

b) wenn der Schaden bis zu DM 1. 000, -- beträgt, in zittern 

vereinfachten Verfahren innerhalb von zwei Wochen bei 
der örtlich zuständigen Gemeinde zu melden. die die An- 
träge listenmänig erfaßt und an das Amt für Verteidigungs- 
lasten weiterleiter, sofern die Schäden nicht bereits durch 
den Flurschadenoffizier abgegolten oder von der Schadens- 
truppe der Streitkräfte beseitigt werden sind. 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtunv 
gen der ubendeu Truppe fernzuhalten. Auf die Gefahren, 
die von liegengebliebenen militärischen Sprengrnirteln 
(Fundmunition und dergl.) ausgehen, und auf die ein- 
schlägigen Srrafbestimmungen wird hingewiesen. 

Augsburg, 3.10.1978 m0 

Militärische Truggenllbungen 

Einheiten der Bundeswehr fuhren in der Zelt vom 18. 10. bis 

25. 10. 1978 eine Fernmeldeuhung durch, von der u. a. das 
Gebiet des lzndkreises Augsburg berührt wird. 

Etwaige Einwendungen gegen die Übungen sind dem Landrats- 
amt Augsburg sofort mitzuteilen. 

Die Truppe ist bemüht, Schäden an privatem und öffentlichem 
Eigentum zu vermeiden. Ersatzansprüche für etwaige Schal- 
den sind bei der 
Siandortverwaltung Lechfeld 
8932 lagerlechfeld, Fliegerhorst 

zu melden. 

Zur Anmeldung von Enrschädigungsanspruchen sind die von 
der Standorrverwaltuzig Lechfeld herausgegebenen Vordrucke 
zu verwenden. Die Vordrucke können beim Landratsamt di- 
rekt bezogen werden. Die Angaben des Antragstellers sind 
vor der Übersendung des Antrages an die Standortverwaltung 
Lechfeld von der zuständigen Gemeinde zu bestätigen. 
Die Bevölkerung wird gebeten, sich von den Einrichtungen 
der übenden Truppe fernzuhalten. Auf die Gefahren, die von 
liegengebliehenetr militärischen Sprengmirreln eingehen. und 
auf die einschlägigen Straf Vorschriften wird hingewiesen. 

Augsburg, B. l0. 197 8 083 

Staatliche Sonderkörung des Tierzuchramtes Wertlngen und 
Absatzveranstaltungen der Nordschwäbischen ‘Iierzuchtverv- 
blinde 

Am Mittwoch. 11. 10. 1978 findet in der Schwabenhalle: D0" 
nauwörth ab 9. O0 Uhr die Versteigerung von Ebern und Sauen 
statt. 
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Am Donnerstag, l2. 1G. 1978 findet ab 10. 0o Uhr die Ver- 
steigerung von männlichen und weiblichen Kälhern statt. 

Am Freitag. 13. 10. 1978 wird ab 9. O0 Uhr die Versteige- 
rung van Bullen und weiblichen Tieren durchgeführt. 

Auftrieb: 

40 Fleckviehbullen 
95 Kühe und lungkühe 
80 Kalbinnen 
15 Jungrinder 

320 Kälber zur Zucht und Mast 
150 Eber 
60 Sauen 

Sonderkörung und Bewertung der Schweine am Dienstag, 
10. l0. 1978 ‚ der Rinder am Donnerstag, 12. l0. 1978, 
jeweils ab 13. O0 Uhr. 

Erweiterte Abkalbeversic herung 
Milchleistungsprufung mit Bekanntgabe der Ergebnisse am 
Markttag 
weitgehende Gewährschahsgarantien beim Ankauf 
Euretuntersuchung durch den Tiergesundheitsdienst 
Transportbeihilfen beim Ankauf van mehr als fünf Zuchm’ n 

Zuverlässige Erledigung von Keufaufträgen und Katalogen 
durch 
ZUCH TvmnAND FÜR DAS SCHWÄBISCHE FLECKVIEH e. v. 
VEREIAND scnwäurscusr: SCHWEINEZÜCI-ITER e. v. 

8857 Werringen 731 

Vollzug der Wassergesetze; 
Festsetzung eines Trinkwasserschutzgebieres für die Wasser- 
versorgungsanlage des Marktes Fischach 

V e r o r d nu ng 
über die Sicherung des in der Marktgemeinde Fischaeh, 
[Andkreis Augsburg, gelegenen Wasserschutzgebietes der 
öffentlichen Wasserversorgung des Marktes Fisehach. 

Das Landratsamt Augsburg erläßr aufgrund des ä 19 Abs.
V 

Nr. 1 und Abs. ‘Z des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) i. d.F. 
der ßekanntrrtachung vom 16.10. 1976036811 S. 3017) i. 

V. m. Art. 35 und '75 des Bayer. Wassergesetzes (BayWG) 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 7.3. 19H (GVBI S. 39) 
folgende 

VERORDNU NG 
5 1 Allgemeines 

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung des Mark- 
tes Fischach wird in der Marktgemeinde Fischach das in 
ä 2 näher umschriebene Schutzgebiet festgesetzt. Für die- 

ses Gebiet werden die Anordnungen nach 529 3 bis 6 et- 
lassen. 

5 2 Schurzgebiet 

1) Das Schutzgebiet besteht aus zwei Fassungsbereichen, 
einer engeren und einer weiteren Schutzzone.



2> 

3} 

4) 

5) 

Der Fassungsbereich für den Brunnen 1 umschließt das 
Grundstück F1. Nr. 1124/1 der Gemarkung Fischach. 
E: hat ein Ausmaß von rd. 30 m x 30 m; 
der Fassungsbereich für den Brunnen 2 umschließt das 
Grundstück F1. Nr. 1150/89 der Gematknng Eisenach. 
Er hat die Form eines Dreiecks und ein Ausmaß von 
rd. 1600 qm, 

Die engere Schutzzone umfaßr 
die Grundstücke m. Nr. 1018. 1018/2, 10.19, 1019/2, 
1020, 1020/2, 1021, 1021/2. 1022, 1022/2, 1023. 
1023/2, 1024, 1024/2, 1025, 1025/2. 1026, 1026/2, 
1027, 1027/2, 1028, 1028/3, 1112, Im, 1114, 1115, 
1116, 1117, 1118, 1119, 1120. 11531, 1122, 1123, 
1124, 1124/2, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 
113l, 1132. 1133, 1134, 1185, 1136, 1137, 1272, 
1273, 1274, 1275, 1276. 1277, 1278, 1279, 1280‚1281, 
1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1329 der Gemäl- 
kung Eisenach und 
Teile der Grundstücke F1. Nr. 1150, 1150/74, 1150/77 
und 1312 der Gemarkung Fischach sowie die Grundstücke 
F1. Nr. 607, 608, 757, ‘I58, 759, 760, 761,762, 763, 
764, 76s, 766. 767, 76s, 769, 770, 771, 772, 773 und 
774 der Gemarkung Wiilmatshofen 
Teile der Grundstücke F1. Nr. 615/2 und 715/3 der 
Gemarkutrg Willmarshofen. 

Die weitere Schutzzone umiaßt 
Teile der Grundstücke F}. Nr. 1150/74, 1150/76 und 
1150/77 der Gemarkung Fischach. 

Die Grenzen des Schurzgebietes sind in dem im Anhang 
(Anlage 2) veröffentlichten Lageplan eingetragen. 1m 
übrigen liegt ein Lageplan M 1 r’ 5000 im Landratsamt 
Augsburg, Dienststelle Schwabmünchen, Zimmer 203, 
auf; er kann während der üblichen menstsrunden einge- 
sehen werden. 

6) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichmngen 
der in den Absätzen 2 bis 4 genannten Grundstücke 
berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzone 
nicht. 

7) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die 
engere Schutzzone ist, soweit erforderlich. in der 
Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht. 
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5 3 Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 

(1) Es sind 

ausgencnmen Stoffe nach 
5 3 Abs.1 Nr.15 dieser 
Verordnung (Wachstmnsregw 
1er)

Y 
im Fasswugs» in der Enger-läen in du Werlteren 

bereich Schutzzone Schutzzone 

1 2 3 4 

1.Larxi-urfi fcrstuirtsckxgfgiidäa 
Nutzggen, Gartearakgflsg 

1.1 natürliche (organische) 
Dijngung, Nutzung verboten * u 

1.2 Lagerung organischer Dungv 
Stoffe, offene Lagenmg v e r b o t e n _. 

vgn Mineraldümger, Ü‘ — 
dungmg 

1.3 Massentiearfaaltung v e r b o c e n 

1.4 lanxfiwirtssduaftlidue V e r b O t e n Akwasservemertung 

1.5 Verwarflung von chemischen Die Anwendungsverbote und -be*- 
Mitteln zur Ewekännpfung von schränkungen in der "Verardnurxg 
Schädlingen, Pflanzenkrank" über Arwerxdungsverbote und —-be-— 

heiten, Unkraut oder unm — verboten sdxränimrxgen für Pflanzenschutz- 
würxsdxtan Aufwuchs Initbel" 141,55‘. v.31.5.74 (B:181 I 

8.1204) sind zu beachten; soweit 
dort die Amerxdnmg nach Maßgabe 
der “Vorbanerhmü zulässig ist, 
sind zuständige Behörde die Kreis- 
vexwaltunqsrfiluijx-de und Zone III 
die weitere Schutzzone im Sinne 
dieser ‚Verordnung . 

1.6 Vexwerxitmg von Stoffen, verkaoten, sofern nicht van Amt für 
die dazu bestimmt sinchdie Larüwirtsdxaft (Amt für Iarxäwirt- 
Iebensvorgänge von Pflanv schaft und Bodenkultur, Amt für 
zen zu beeinflussen, ohne Lazfiwirtsckxaft und *I‘ierzucht) oder 
ihrer Ernährung zu. dienen, verboten von dex Bayermaxxiesaxastalt für 

Baienkultur um} Pflemzezxbau im 
Einvarnelvnmn mit dem Bayer.Larxdes— 
amt für Wassers/Jirtschaft für unbe- 
denklich erklärt.



im Fassungsv- 
bereich 

in der Exxgeran 
Schutzzone 

in der weiteren 
Schutzzone 

1.7 Dräne und Vorflutgräben 
zu errichten cder zu verboten 

1 . 8 Gartenbaubetriebe 
zu errichten verboten 

Lsonstige Bodennutzungen 
2.1 Veränderungen und Auf- 

Schlüsse der Erdoberfläche, 
selbst wenn Gzurxiwasser 
nicht aufgedeckt wird, ins— 
besondere Fischüaicäue ‚ Kies— ‚ 

Sand- und Tongnzben, Stein- 
brüdae, Tcrfsticrhe. Ausge- 
nmnxerx ist die iflslidüe 
lanä-urxi forstwirtschaft- 
lid-xe Bodenbearbeitung 

3.Lgern‚ Ablagen}! Abfüllen, 
umschlagen, Einleiten, Durch- 
leiten um Befördern Wasserge- 
fährdaflder auch radioaktiver 
Stof fe 

3.1 Abfall einschließlich Klär» 
Sdlläflfl zu behandeln, zu 
lagern oder abzulagexm 

3.2 wassergefiäkxrderfie Stoffe im 
Sinne des 5 ‘I9 g Abs.5 WHG 
zu lagern, abzufüllen oder 
Llmzwczhlagen 

verboten 
3.3 Kläranlagen zu arridxten 

oder zu vxweiiuazfn 

3.4 Sickersduächte zu errichten 
oder zu erweitaarn 

3.5 Jauchegruben, Biahälter für 
Fliiasigmjlst, Dtmgstättexl, 
Gärfutterbafiälter zu er-— 
richten cade-‚r zu mitern



im Fassungs- i1‘: der Ein/gerät; ä 
in de; weiteren 

oder zu versickem 

3.11 von Straßexr oder Ver- 
kehrsfläwen abfließendes 
Wasser zu versenken (xier 
zu versickert": 

verboten 

bez-seid‘; Schutzzone S utzzone 

1 2 3 E 
\ 4

K 

3.6 Feldsilage mit Caärsaftz- „ 
anfall zu betreiben V e r b L’ " e’ n 

3.7 Trockenabcxxrte zu emidx- _ 

ten v e r b o k. e n 

3.8 Abwasser durchzuleita: v e r b o t e n ‘- 

3.9 Iaaitungerx für vzasserqe- 
fährdende Stoffe im Sinne v e r h D + e n {385519 aAbs.2 VJHGzu ’ ” 

errichten 1nd zu kzetreiw 
ben 

3.10 Abwasser einschließlich 
Kühlwasser zu versenken v e r n o t e: n 

(Vgl ‚Fußnote zuxm 
Einleitungssatz 
dieses Verordnungs 
mxsters) 

«Ljlgxgqgau, StraBenbauI Plätze 
mit besonderer Zweckbestim- 
mung 

verboten, wenn 
durch ihn gute 

‚ Deckschichten 
zexrissen oder 

ricxhtarx oder zu Fsrweitezr: ehe Feld»- und 
Waldwege, be» 
schränkt öffenb- 
liche Wege amd 
Eigentiifinemiege 

4.1 Bergbau verboten durch Eim - 

1111151109817. oder 
offene Wassern- 
Sammlungen her 
beigefüiuact wer- 
den. 

4.2 Bohrungen äurchzxxfülrxren v e b o t 22 n 

4.3 Straßen, ‘Liege, Plätze so- verboten, ausge- 
wie Parkplätze zu ab verboten ncxrxmen öffentlir- -



im Fas sungs- in der mageren 
bereich Sdxutzzcme 

in der Weiteren 
Schutzzone 

4.4 zum Straßexr-‚Weqsr-urxd Was- 
serbaxz wassergefährdeuade 
auslauq- und auswasdxbare 
Materialien (2.19. Teer, 
Schlacke 11.52.) zu verwenden 

4.5 wagemasdxen und Ölvzedxsel 

4.6 Zelt- und Badeplätze einzu- 
richten, Abstellen von 
Wdirmagex} 

4.7 Sportanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

4.8 Flugplätze einschließlich 
Sicherheitsflädden und An- 
flugsektcxren, Notabzmrf- 
plätze, militärische Aula:- 
gen und Übungsplätze zu 
errichten oder zu exweitem 
und Manövex dxxrdnzufülnren 

4.9 Friedhöfe zu errichten 
oder zu erweitern 

4.1oBauste11enei11rid1tungen‚ 
Baustofflager zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 
Sliaulidue Nutzungen! Industrie 

5.1 Betriebe und Anlagen, in 
denen wassergefäfxrderfie 
Stoffe im Sinne des 5 19 g 
Abs.5 WHG hergestellt, ver- 
axbeitet, angesetzt oder 
gelagert werden, 211 erridr- 
ten oder zu erweitern



durch Befugte 

hnPäsmngs- inckmmüxmmen in<üa*Weüxxen 
bereidu Schutzzone Schutzzone 

1 2 3 4 

5.2 Sonstige bauliche An- verboten‚sofern 
laen‚ zu errichten V e r b 0 t e n nicht an eine 
cder zu erweitern Sanmelentwässe* 

run angeschlos- 
sen winä. 

5;3ßnlagen zur Bearbei- 
mxgcfier(%Mimnmg 
radioaktiven Materials v e r b o z e n 
ud von Kernenergie zu 
errichten cder zu er- 
weitern 

5.Betreten verboten‚außer _ _ 

(2) Die Verbote des Abs.1 Ziffer 4.2 und 5.2 gelten nicht für 
Maßnahmen des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, dessen 
Anlage durch diese Verordnung geschützt ist, wenn diese der 
öffentlichen Wasserversorgung dienen. 

(3) Weitergehende Verbote oder Beschränkungen nach der Lagerver- 
ordnung in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.



Anlage 1 

Betriebe mit wassergefährdendem Abwasser 
(Zu Abs. 1 Nr. 5.2) 

Akkumulatcxenfa triken 
Ammoniakfabriken 
A tomkra fiwerke 
Beizereien u. a. Betriebe, die Ätzflüssigkeiten verwenden 
Bleichereien 
Chemische Fabriken 
üdölraffinerien, Goßtanklage: 
Färbereien 
Faser plattenwerke 
Fotochenfische Fabriken 
Gaswerke, Kckexeien, Gasgenerataen 
Gerbexeien 
Gummifabtiken 
Holzimpxägnierwetke 
Hydrierwetke 
Isotopenbecriehe 
Kaäwerke. Salinen 
K unsrstoff- Fabriken 
Lederfabriken. Lederfärbeteien 
Mineralfarhenfabriken 
Mineralölwerke 
Schwefehäurefabrfiken 
Schwelereien 
Sodafabdken 
Sprengstoff-Fabriken 
Teer farben fabriken 
Texzilfabtiken (außer Trockenbemeben), auch Fabriken für Iynthctische Textilfasem 
Verzinkaeien 
waschmittelfabriken 
Wäschereien 
weißblectxwerke 
Ze nulose- Fabriken 
Zuckarfabriken 
und Betriebe. die eine der genannten Fertigungen als blebenbetrieb enthalten
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ä 4 Ausnahmen 

1) Das Landratsamt Augsburg kann von den Verboten 
des S": J Ausnahmen zulassen, wenn 
1, das Wohl der Allgemeinheit die Ausnahmen erfor- 

dert oder 
‘.2, das Verbot im Einnelfall zu einer uubilligeu Hätte 

führen würde und das Gemeinwohl der Ausnahme 
nicht enrgegensteln. 

2) Die Ausnahme ist widerrufiinhmie kann mit Bedingun- 
gen und Auflagen verbunden werden und bedarf der 
Schriftform. 

3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Augsburg 
vom Grundstückseigentümer verlangen, daß der frühe- 
re Zustand wiederhergestellt wird. sofern es das Wohl 
der Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der Wasser-- 
versorgung erfordert. 

5 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 

Die Eigentümer und Nutzuugsberechrigten von Grundstücken 
haben die. Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die 

im Zeitpunkt des lnlrraftrretens dieser Verordnung bestehen 
und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb un— 
ter die Verbote des 5 3 fallen, auf Anordnung des Landrats- 
amtes Augsburg zu dulden, sofern sie nicht schon nach ande» 
ren Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu besei- 
tigen oder zu ändern. 

5 6 Duldungspflicht 

Die Eigentümer und Nutzungsberechrigten von Grundstücken 
innerhalb des Schutzgebietes haben zu dulden, daß die Gren- 
zen des Eassungsbcreiches und der Schutzzonerfiurch Aufstel- 
len oder Anbringen von Hinwelszeichen kenntlich gemacht 
werden. 

5 7 Entschädigung 

Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verordnung 
ergebende Anordnung eine Enteignung darstellt, ist hierfür 

nach den 65 19 Abs. 3, 20 WI-IG und Art. 74 BayWG Entschä- 
digung zu leisten. 

5 8 Ordnungswidrigkeiten 

Nach 5 41 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 WHG kann mit Geld- 
buße bis zu hunderttausend Deutsche Mark belegt wer» 
den. wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. einem Verbote nach ä 3 Abs. 1 und 2 zuwiderhandelt 
2. eine nach 5 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung 

vornimmt, ohne die mit der Ausnahme verbundenen 
Bedingungen oder Auflagen zu befolgen. 

ä 9 Inkrafttreten 

1) Diese Verordnung tritt arn Tage nach ihrer Bekannt- 
machung im Amtsblatt für den Landkreis Augsburg in 
Kraft. 

2) Die Verordnung des Landratsamtes Augsburg über das 
Reinhalteu des für die Wasserversorgungsanlage des 
Marktes Etschacti bestimmten Wassers im Landkreis 
Augsburg vom 16. S. 1967 tritt gleichzeitig außer Kraft. 

Augsburg, 2. 10. 1978 G42 

DnFrey Landrat 
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